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1. Vorbemerkung     
 

Hiermit legt die Allianz für den Fluglärmschutz den siebten Jahresbericht über 
ihre gemeinsame Arbeit seit 2015 vor.  

Im Jahr 2024 ist die Nachfrage nach Flugreisen am Hamburg Airport erneut gestie-
gen auf 14,83 Millionen Passagiere. Die ursprünglich erwarteten 14,3 Millionen wur-
den somit übertroffen. Wie bereits im Vorjahr hat sich vor allem die Nachfrage nach 
Privatreisen erhöht.  Insgesamt stieg die Anzahl an Linien- und Touristikflügen von 
100.763 im Jahr 2023 um 7,6 Prozent auf 108.382 im Jahr 2024. Die gewerblichen 
Flüge erreichten mit 81 Prozent ihre bisher größte Auslastung insgesamt. Mit der 
steigenden Zahl der Flüge waren Anwohnende in der Umgebung des Flughafens und 
in den An- und Abflugschneisen von Fluglärm entsprechend belastet.  

Die Zahl der nächtlich verspäteten Starts und Landungen zwischen 23 und 24 Uhr 
war mit 987 deutlich höher als im Vorjahr (809) und übertraf das letzte Vor-Corona 
Jahr: 2019 gab es 678 nächtlich verspätete Starts und Landungen. In den Monaten 
Mai bis Oktober übertrafen die Zahlen der verspäteten Flüge auch die Werte von 
2018, dem Jahr mit den bislang meisten nächtlich verspäteten Starts und Landungen 
(1.174).  

Ursächlich für die nächtlich verspäteten Starts und Landungen im Jahr 2024 waren 
nach Angaben der Fluggesellschaften sowie Eurocontrol schwerpunktmäßig die zahl-
reichen Schlechtwetter-Ereignisse im Sommer in ganz Europa sowie umfassende 
Luftraumsperrungen. Aus Sicht der Betroffenen ist jedoch das mangelhafte Manage-
ment insbesondere der Airlines verantwortlich, deren Umlaufplanungen nur funktio-
nieren könne, wenn es zu keinerlei Störungen im Betriebsablauf kommt – was aus 
Sicht der Betroffenen immer häufiger nichtzutreffend ist. 

Im Hinblick auf den notwendigen Schutz der Nachtruhe sind die Auswirkungen der 
nächtlich verspäteten Starts und Landungen besonders kritisch zu betrachten. Wie 
diese Situation nachhaltig verbessert werden kann, bildete auch in diesem Jahr den 
Schwerpunkt der Arbeit in der Allianz. 

Auch die Veränderung der Situation in Bezug auf die Auslegung und daraus resultie-
rend auch die Anwendung der „Verspätungsregelung“ wurde in die Diskussionen ein-
bezogen. Ein gerichtliches Hinweisschreiben im März 2024 hat ergeben, dass die 
BUKEA die „Verspätungsgebühr“ für die Überprüfung der angeblichen Unvermeid-
barkeit der nächtlich verspäteten Starts und Landungen nicht mehr erheben darf.  
Das Veranschlagen der Aufwandsentschädigung für eine Überprüfung der Airline-An-
gaben wurde daher mit sofortiger Wirkung im März 2024 eingestellt. Die planfestge-
stellten Bestandteile der Nachtflugbeschränkung („Verspätungsregelung“) sind aber 
weiterhin gültig.  

Im Jahr 2024 wurde die Zusammenarbeit aller aktiv Teilnehmenden in der Allianz als 
Dialogforum fortgesetzt. Die Vorbereitung der Themen für das Plenum erfolgte 
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wieder durch die Vorbereitungsgruppe, alle Beteiligten arbeiteten dazu offen und res-
pektvoll zusammen. Es fanden drei Plenumssitzungen statt. Alle Sitzungen konnten 
in Präsenz durchgeführt werden.  

Schwerpunkt der 23. Allianz-Sitzung am 07.03.2024 war die Präsentation einer fach-
lichen Stellungnahme zur Auslegung der Verspätungsregelung im Rahmen der 
Nachtflugbeschränkung am Hamburger Flughafen. Als Sachverständige war  
Frau Dr. Heß, Anwältin für Verwaltungsrecht, online zugeschaltet. Hier ging es vor al-
lem um die Auslegung des Begriffes der Unvermeidbarkeit.  

Am 27.06.2024 wurde in der 24. Allianz-Sitzung der Umgang mit den nächtlich ver-
späteten Starts und Landungen diskutiert, besonders vor dem Hintergrund eines rich-
terlichen Hinweisschreibens, das die Zulässigkeit der Kostenerhebung für die Über-
prüfung der „Unvermeidbarkeit“ in Hamburg beeinflusst. Auch Erkenntnisse zum 
Sachverständigen-Gutachten von Frau Dr. Heß wurden diskutiert. Ebenfalls Thema 
war das Vorgehen bezüglich der befürchteten Lockerung der Nachtflugbeschränkung 
im Rahmen der Männer Fußball Europameisterschaft (Euro2024).  

Die Folgen klimawandelbedingt zunehmender Extremwetterereignisse auf den Flug-
verkehr bildeten den Schwerpunkt der 25. Allianz-Sitzung am 04.11.2024. Vertreter 
der Fachabteilungen der Deutschen Flugsicherung und der Lufthansa AG stellten 
vor, wie bereits jetzt und zukünftig verstärkt darauf reagiert wird bzw. werden soll. 
Außerdem brachte die Fluglärmschutz-Initiative Jersbek die Idee eines Anreizsys-
tems für die Fluggesellschaften ein, das nächtlichen Verspätungen entgegenwirken 
soll.   

Der nachfolgende Bericht soll die im Dialog dargestellten unterschiedlichen Stand-
punkte, Sichtweisen und Lösungsansätze sowie die hieraus resultierenden inhaltli-
chen Entwicklungsprozesse aufzeigen.  
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2. Zahlen zum Flugverkehr 2024 am Hamburg Airport 

Im Jahr 2024 ist die Nachfrage nach Flugreisen am Hamburg Airport erneut gestie-
gen. Rund 14,83 Millionen Passagiere zählte der Flughafen. Damit verzeichnete er 
ein Plus von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2023: 13,6 Millionen Fluggäste).  
Die Passagieranzahl stieg auf 86 Prozent vom Vor-Corona-Jahr 2019. Die Entwick-
lung der Fluggastzahlen wurde von mehreren Faktoren getragen: Allen voran stand 
die starke Nachfrage nach Privatreisen. Mit neuen Streckenzielen wie Doha wuchs 
die Nachfrage nach Fernzielen, gleichzeitig erreichte das Segment der Geschäftsrei-
sen weiterhin nicht sein Vor-Corona-Niveau.  

Mit rund 127.000 Starts und Landungen hat sich die Gesamtzahl der Flugbewegun-
gen (davon 108.382 gewerblich) 2024 um 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr er-
höht (2023: 120.300 Starts und Landungen; 2019: rund 155.200 Starts und Landun-
gen).  

Auffällig ist die Auslastung der gewerblichen Flüge, die auf das Gesamtjahr gesehen 
bei 81 Prozent lag (2019: 77,8 Prozent). Das ist die bisher höchste durchschnittliche 
Flugzeug-Passagierauslastung, die der Hamburger Flughafenverzeichnete. Im Li-
nien- und Touristikverkehr stieg die durchschnittliche Passagierzahl pro Flug auf 137, 
was etwa 10 Passagiere mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019 sind.  

Die Herbstferien 2024 markierten mit über 843.000 Passagieren die stärkste Nach-
frage seit der Corona-Pandemie. Am 18. Oktober 2024 wurde erstmals wieder die 
Marke von 60.000 an- und abreisenden Passagieren pro Tag erreicht. Um diese An-
zahl an Passagieren transportieren zu können, fanden insgesamt 394 Starts und 
Landungen statt, davon vier Landungen nach 23 Uhr. In Spitzenzeiten durchliefen in 
den Herbstferien mehr als 3.000 Fluggäste in der Stunde die Passagiersicherheits-
kontrolle am Hamburg Airport. Für 2025 rechnet der Hamburg Airport aktuellen Prog-
nosen zufolge damit, das Passagierniveau aus dem Vorjahr zu halten.  

3. Die Sitzungen der Allianz 2024 

Die regelmäßigen Sitzungen der Allianz für den Fluglärmschutz (Plenum) sind ein 
zentrales Element ihrer Arbeit. Im Jahr 2024 trafen sich die Allianzmitglieder dreimal. 
Die folgenden Berichte zu den Sitzungen wurden auf Basis der einvernehmlich ver-
abschiedeten Sitzungsprotokolle verfasst.  

 3.1 23. Sitzung am 07.03.2024 

Schwerpunkt dieser Plenumssitzung in den Räumen der Bucerius Law School, Ham-
burg, war die Präsentation eines Gutachtens zur bestehenden Verspätungsregelung 
im Rahmen der Nachtflugbeschränkung am Hamburger Flughafen. Als Sachverstän-
dige war Frau Dr. Heß, Anwältin für Verwaltungsrecht, online zugeschaltet. Zum Start 
der Sitzung wurden die Kennzahlen aus dem Jahr 2023 vorgestellt und diskutiert. 
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Auswertungen zum Luftverkehr im Jahr 2023  

Herr Scharnberg, Hamburg Airport, stellte die Kennzahlen zum Luftverkehr im 
Jahr 2023 vor. Im Jahr 2023 stiegen die Flugbewegungen um rund 10 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr, lagen jedoch weiterhin etwa 22 Prozent unter dem Ni-
veau von 2019. Die stündliche Verteilung zeigt eine Rückkehr zu Vor-Corona-
Werten in den frühen Morgen- und späten Abendstunden, bedingt durch stati-
onierte Flugzeuge am Flughafen. 

Die Passagieranzahl betrug rund 13,6 Millionen. Der Anteil Hamburger Flug-
gäste stieg auf 54,0 Prozent (+1,7 PP), auch die Anteile aus Schleswig-Hol-
stein (26,0 Prozent, +0,1 PP) und Niedersachsen (12,6 Prozent, +1,0 PP) nah-
men leicht zu. Beruflich motivierte Reisen lagen weiterhin etwa 10 Prozent un-
ter dem Vorkrisenniveau, ohne Anzeichen für einen kurzfristigen Wiederan-
stieg. 

Die Tages-Fluglärmkontur (62 dB(A) Leq3 Dauerschallpegel) lag 2023 mit 
12,16 Quadratkilometern um 14 Prozent unter dem Wert von 2019. Die Nacht-
Fluglärmkontur (55 dB(A) Leq3-Dauerschallpegel) lag 2023 mit 7,03 Quadrat-
kilometer um 28 Prozent unter dem Wert von 2019. Das im Jahr 1997 am 
Hamburg Airport berechnete Fluglärmkontingent von 20,39 Quadratkilometer, 
welches im Jahr 1998 planfestgestellt wurde, wurde auch 2024 weit unter-
schritten. Grundlage der Berechnung waren die sechs verkehrsreichsten Mo-
nate, einschließlich zweier Tornado-Flugbewegungen. Ohne diese läge die 
Tagkontur bei 11,97 Quadratkilometern. 

Verspätungsentwicklung - Kennzahlen des Jahres 2023  

Frau Dr. Pieroh-Joußen, Fluglärmschutzbeauftragte, berichtete, dass im Jahr 
2023 insgesamt 809 Verspätungen registriert wurden – ein Rückgang gegen-
über dem Vorjahr, der als positive Entwicklung gewertet wurde. Das seitens 
der BUKEA angestrebte Ziel von maximal 550 nächtlichen Verspätungen 
wurde jedoch weiterhin deutlich verfehlt. In Summe seien es im 2. und 3. 
Quartal weniger Verspätungen gewesen als im vergleichbaren Zeitraum des 
Vorjahres. Der starke Rückgang im Juni ist auf eine mehrtägige Flughafen-
schließung zurückzuführen und sei daher nicht als nachhaltige Verbesserung 
zu werten.  

Eurowings wies erneut die weitaus höchste Anzahl auf; sowohl absolut (als 
Airline mit den meisten Flügen) als auch relativ (bezogen auf den Anteil an 
nächtlichen Verspätungen). Dies führte zu medialer Aufmerksamkeit und einer 
direkten Reaktion der Airline durch Umplanungen. 
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Sachverständigen-Vortrag zur Verspätungsregelung im Rahmen der Nachtflug-
beschränkung am Hamburger Flughafen  

Zur Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der sogenannten „Unver-
meidbarkeit“ (nächtlich verspätete Starts und Landungen aufgrund höherer 
Gewalt) nahm Frau Dr. Heß, Fachanwältin für Verwaltungsrecht, im Rahmen 
eines Kurz-Gutachtens Stellung. Anschließend folgten Einschätzungen aus 
Sicht der Behörden durch Frau Dr. Reuter, BWI, und aus Sicht der Politik 
(Herr Kienscherf, SPD, Herr Jersch, Die Linke) sowie Beantwortung von Fra-
gen aus dem Plenum. 

Frau Dr. Heß gab zunächst einen Überblick zu ihrem Verständnis der Rechts-
grundlage und der Situation bei Verspätungen nach 23 Uhr: 

 Die Regelungen zu Flugbewegungen nach 23 Uhr am Flughafen Hamburg 
basieren auf der luftrechtlichen Genehmigung gemäß § 6 LuftVG sowie 
den örtlichen Betriebsbeschränkungen im Luftfahrthandbuch der DFS. 

 Laut OVG Hamburg (Urteil 2019) sind die Bahnbenutzungsregelungen ver-
bindlich. Starts und Landungen zwischen 23 und 6 Uhr sind nur bei nach-
weislich unvermeidbaren Verspätungen zulässig. 

 Trotz bestehender Nachtflugbeschränkungen kommt es seit mindestens 
2018 regelmäßig zu Verspätungen – auch noch nach Mitternacht.  

 Politik, Behörden und die Allianz sehen Handlungsbedarf. Die Beschrän-
kungen dienen laut OVG dem Schutz der Nachtruhe und gelten als dritt-
schützend – Betroffene haben Anspruch auf behördliche Kontrolle und 
Durchsetzung. 

Den Begriff der „unvermeidbaren Verzögerung“ bewertete Frau Dr. Heß als 
auslegungsbedürftig. Zwischen 23 und 24 Uhr erfolge im Voraus keine Prü-
fung der Verspätungsgründe; Flüge werden nach Anmeldung bei der DFS 
durchgeführt, die Begründung kann bis zu drei Monate später nachgereicht 
werden. Mangels klarer Kriterien bleibe oft unklar, ob eine Verspätung ver-
meidbar war, wodurch der Schutz der Nachtruhe nicht ausreichend berück-
sichtigt werde. Eine Steuerung erfolge erst im Nachhinein über Bußgelder so-
wie im Voraus durch erhöhte Gebühren für Landungen nach 22 Uhr. 

Folgende Lösungsmöglichkeiten schlug Frau Dr. Heß vor:   

 verspätete Starts gar nicht mehr zulassen – dabei stelle sich die Frage, ob 
Starts generell vermeidbar seien 

 Andere Flughäfen wie Dortmund oder Berlin nutzen eine Nachtverkehrs-
zahl mit festgelegtem Höchstwert; Überschreitungen führen dann zur Ab-
lehnung weiterer Flüge. Eine solche Begrenzung könnte auch in Hamburg 
zur Steuerung beitragen. 

 Alternativ wäre ein besserer Vollzug der bestehenden Regeln denkbar. 
Dazu müsste die Luftfahrtbehörde den Begriff der „Unvermeidbarkeit“ kla-
rer definieren – nicht als neue Regel, sondern als verbindliche 
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Auslegungshilfe. Ein solcher Kriterienkatalog würde Vorabprüfungen er-
leichtern und die Durchsetzung von Bußgeldern stärken. 

 Verspätungen nach 23 Uhr sollen nur zulässig sein, wenn sie objektiv un-
vermeidbar waren – etwa durch Wetter, Technik oder andere nicht beein-
flussbare Ursachen. Planungsschwächen wie zu knapp bemessene Um-
läufe gelten als vermeidbar.  

 Die Beweislast liege laut Frau Dr. Heß bei der Airline, nicht bei der Be-
hörde. Da Nachtflüge in Hamburg grundsätzlich verboten sind, gelten Aus-
nahmen nur unter engen rechtlichen Bedingungen. 

 Eine Systematisierung der Verspätungsgründe fehle bislang; verbindliche 
Kriterien könnten Klarheit schaffen.  
Die EU-Fluggastrechte-Verordnung biete Orientierung: nur außergewöhnli-
che Umstände rechtfertigen Einschränkungen von Passagierrechten – re-
guläre Pannen oder vorhersehbare Probleme wie Enteisung zählen nicht 
dazu.  

 Auch bei Rotationsverzögerungen sei der ursprüngliche Grund entschei-
dend. Eine restriktive Auslegung schütze Nachtruhe und Gesundheit als 
besonders hohe Rechtsgüter 

In der folgenden Diskussion stellte Frau Dr. Heß klar, dass der Vorrang der 
Nachtruhe nur zwischen 23 und 6 Uhr gilt; zwischen 22 und 23 Uhr habe da-
gegen die Flugabwicklung Vorrang. Eine Klage wegen unterlassener Aufsicht 
durch die Behörde sei grundsätzlich möglich, insbesondere bei systemati-
schen Verstößen, wie ein Urteil aus Berlin-Brandenburg zeige. 

Eine Modernisierung der Verspätungsregelung sei laut Frau Dr. Heß rechtlich 
möglich; weder die EU-Betriebsbeschränkungsverordnung noch die Slot-Ver-
ordnung stünden dem entgegen. Die Nachweispflicht für Unvermeidbarkeit 
liege beim Flughafen, nicht bei Einzelpersonen.  

Frau Dr. Reuter betonte, dass aus Sicht der BWI die Unvermeidbarkeit nur bei 
regelkonformem Handeln der Airlines vorliege; Delay-Codes sollen Transpa-
renz schaffen. Sie verwies auf die bestehende „25-Prozent-Regelung“ (wenn 
mehr als 25% der Flüge einer bestimmten Verbindung innerhalb eines Monats 
mit mindestens drei wöchentlichen Flügen verspätet sind, werden die Luft-
fahrtgesellschaften von der BUKEA aufgefordert, die Ursachen zu benennen) 
zur Korrektur von Planungsfehlern. Sie betonte die Balance zwischen Passa-
gierinteresse und Schutz der Nachtruhe. Airlines werde klar signalisiert, dass 
die Regelung nicht ausgenutzt werden dürfe. 

In der Diskussion wurde kritisiert, dass bestimmte Ursachen wie Streiks der-
zeit als unvermeidbar gelten.  

Herr Kienscherf forderte eine Nachschärfung der Regelung, insbesondere bei 
organisatorischen Problemen wie Sicherheitskontrollen und internationale Zu-
sammenarbeit. Er sprach sich dafür aus, die 25-Prozent-Regelung zu ver-
schärfen, da bereits positive Entwicklungen bei einzelnen Airlines wie 
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Lufthansa erkennbar seien. Die Betriebsvereinbarung solle unangetastet blei-
ben, aber es müsse nachvollziehbarer werden, wie Regelungen wirken. 

Herr Jersch betonte die Dringlichkeit wirksamer Maßnahmen und kritisierte die 
unzureichende Steuerungswirkung der Gebührenregelung bei Nachtflügen. Er 
forderte die konsequente Durchsetzung der Bahnbenutzungsregeln.  

Die Streichung des Unvermeidbarkeitskriteriums wurde diskutiert, jedoch von 
Frau Dr. Heß abgelehnt. Sie verwies auf vergleichbare Regelungen an ande-
ren Flughäfen und die rechtliche Bindung durch Nebenbestimmungen. Eine 
Änderung würde einen Teil-Widerruf der Betriebsgenehmigung bedeuten. Laut 
OVG Hamburg (2001) kann die Luftfahrtbehörde bei steigendem Flugbetrieb 
zusätzliche Einschränkungen anordnen, unabhängig vom Planfeststellungsbe-
schluss. 

Die Betriebsregelung sei in Hamburg nicht Teil der Planfeststellung, sodass 
Anwohnerforderungen nicht ausgeschlossen sind. Der gestiegene Anteil an 
Nachtflügen (teils über 6 Prozent) und die intensive Nutzung der ersten Nacht-
stunde ab 22 Uhr erhöhe den Druck auf die zweite. Eine Neubewertung des 
Interessenausgleichs erscheine daher möglich. 

Frau Dr. Heß beschrieb gemäß ihrer Bewertung, dass zwischen 23 und 24 
Uhr keine Genehmigungsfiktion vorliege, sondern eine aktive Genehmigung 
erforderlich sei. Sie betonte die zunehmende Schutzbedürftigkeit mit Annähe-
rung an die Nachtkernzeit und verwies auf die rechtlich gebotene differenzierte 
Betrachtung, auch im Hinblick auf die Nachtruhe. 

Vertreter der Initiativen erkannten die fundierte Grundlage der Diskussion an, 
sahen jedoch weiteren Prüfungsbedarf beim Gutachten. Sie forderten konkre-
tes Handeln von Behörden, Politik und Flughafen. 

 

3.2 24. Sitzung am 27.06.2024 

Schwerpunkte der Sitzung waren beim Umgang mit nächtlichen Verspätungen die 
Behandlung des Kurz-Gutachtens von Frau Dr. Heß sowie eines richterlichen Hin-
weisschreibens zur Verspätungsreglung. Außerdem wurde das Vorgehen bei Fuß-
ballspielen im Rahmen der EM 2024 diskutiert. 

Entwicklung der Flugverspätungen am Flughafen Hamburg  

Frau Dr. Pieroh-Joußen stellte die Entwicklung der Flugverspätungen am 
Flughafen Hamburg vor.  

Bis Ende Mai 2024 wurden am Flughafen Hamburg 172 nächtliche Flugver-
spätungen registriert, im Juni kamen 31 weitere hinzu. Diese Entwicklung we-
cke Befürchtungen, dass die Verspätungszahlen von 2022 erneut erreicht 
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oder übertroffen werden könnten, was insbesondere im Hinblick auf den Flug-
lärmschutz und die Einhaltung der Nachtruhe relevant sei.  

Herr Scharnberg wies auf die historische Entwicklung der Verspätungen hin 
und betonte, dass der häufig genannte Richtwert von 550 Verspätungen pro 
Jahr kritisch zu hinterfragen sei, da sie nicht alle Flugbewegungen (z. B. militä-
rische) umfassen und seit 1996 insgesamt nur drei Mal erreicht wurden (in den 
Jahren 2011, 2012, 2013). Nächtliche Verspätungen aufgrund von Wetterer-
eignissen nehmen in ihrer Größenordnung zu.  

In der folgenden Diskussion wurde die Darstellung der Verspätungen (Starts 
und Landungen nach 23 Uhr) kritisch bewertet und eine differenzierte Betrach-
tung der Betriebszeiten sowie eine stärkere Berücksichtigung klimabedingter 
Einflüsse in der Flugplanung angeregt. 

Aktueller Stand zur Gebühren-Praxis mit vorliegendem richterlichen Hinweis-
Beschluss  

Frau Dr. Pieroh-Joußen erklärte, seit 2018 wurden bei Vorliegen von Ausnah-
metatbeständen pauschale Gebühren in Höhe von 500 € für die Prüfung von 
Flugverspätungen erhoben. Nach juristischen Auseinandersetzungen mit be-
troffenen Fluggesellschaften und einem gerichtlichen Hinweis dazu wurde 
diese Praxis im März 2024 eingestellt; bereits gezahlte Gebühren wurden zu-
rückerstattet, und es erfolgte keine Anzeige von Ordnungswidrigkeiten mehr.  

Die Prüfung von Verspätungsgründen werde jedoch weiterhin durchgeführt, 
um Handlungsfähigkeit und Transparenz zu gewährleisten.  

In der Diskussion wurde angeregt, Flugbewegungen nach 23 Uhr künftig nur 
noch im Rahmen von Einzelausnahmen zu genehmigen, was einer faktischen 
Begrenzung auf die reguläre Betriebszeit bis 23 Uhr gleichkäme. Ergänzend 
wurde ein Kontingentmodell vorgeschlagen, das Ausnahmen klar definiert und 
begrenzt. Zur Verbesserung der Planbarkeit für Luftfahrtunternehmen wurden 
zusätzliche Vollzugshinweise gefordert; eine abschließende politische Positio-
nierung stehe noch aus. 

In der folgenden Diskussion wurde betont, dass Genehmigungsleistungen 
grundsätzlich gebührenpflichtig sein sollten, eine Nichterhebung würde mög-
licherweise gegen haushaltsrechtliche Vorgaben verstoßen. Gleichzeitig 
wurde auf die Notwendigkeit hingewiesen, unbestimmte Rechtsbegriffe wie die 
„Verspätungsregelung“ durch klare Kriterien zu konkretisieren, um Transpa-
renz und Rechtssicherheit zu gewährleisten. Die Betriebsgenehmigung wurde 
aus Sicht des Flughafens als zentrales rechtliches Fundament hervorgehoben, 
das nicht leichtfertig geändert werden sollte; stattdessen wurden Auslegungs-
hinweise als praktikabler Weg zur Steuerung vorgeschlagen. Kritisch betrach-
tet wurde die Entscheidung, bei vermeidbaren Verspätungen keine Ordnungs-
widrigkeiten mehr zu verfolgen, sowie die Einführung eines 
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Kontingentmodells, das potenziell zu Ungleichbehandlungen führen könnte. 
Es wurde angeregt, die rechtlichen Grundlagen und möglichen Anpassungen 
im Rahmen einer vertieften juristischen Bewertung zu klären und im weiteren 
Verlauf – etwa im November – strukturiert zu behandeln.  

Durch den Vertreter der Lufthansa, Herrn Sert, wurde klargestellt, dass sich 
die juristische Auseinandersetzung mit einer Fluggesellschaft ausschließlich 
auf die Gebührenerhebung bezog, nicht auf die Verspätungsregelung selbst. 
Trotz des gerichtlichen Hinweises werde bei der Airline weiterhin an der Redu-
zierung von Verspätungen gearbeitet, unter anderem durch operative Maß-
nahmen wie Reserveflugzeuge, angepasste Flugpläne und verlängerte Bo-
denzeiten.  

In der Diskussion wurde betont, dass Einzelgenehmigungen rechtlich als Teil 
der Verspätungsregelung zu verstehen seien und eine Regelung angestrebt 
werden müsse, die Störungen der öffentlichen Sicherheit vermeidet. Es wurde 
eine Überprüfung der Betriebsgenehmigung gefordert unter dem Aspekt des 
„balanced approach“ sowie die Einführung klarer Zielvorgaben, Maßnahmen 
und Konsequenzen – einschließlich Bußgeldern bei Nichteinhaltung.  

Herr Scharnberg betonte, es gehe nicht nur um den Schutz von Anwohnern, 
sondern um aktiven Fluglärmschutz. Eine ausgewogene Regelung müsse zwi-
schen Zumutbarem und Unzumutbarem unterscheiden. Die Zahlen von 2019 
nach dem Luftverkehrsgipfel werte er als positive Entwicklung. 

Auch seien die vom Flughafen erhobenen Entgelte dreimal so hoch als die 
früheren Gebühren der BUKEA, um pünktliches Fliegen attraktiver zu machen. 
Frau Dr. Reuter ergänzte, dass sich die Gebühren bei verspäteten Landungen 
um bis zu 550 Prozent erhöhen können.  

Herrn Niebergall, DFS, thematisierte besondere Herausforderungen bei kurz-
fristigen Verspätungsanträgen durch Piloten, insbesondere bei unvorherseh-
baren Ereignissen wie Unwettern.  

Die Notwendigkeit rechtssicherer und praktikabler Lösungen für alle Beteilig-
ten wurde betont. 

Umgang mit dem Flugverkehr im Rahmen der EM 2024  

Die Behörden-Beteiligten sowie die Politik bewerteten den bisherigen Verlauf 
der Fußball-EM als erfolgreich, da es keine Anfragen nach Flügen außerhalb 
der Betriebszeit gegeben habe; dies sei Ergebnis klarer Kommunikation, guter 
Abstimmung und gezielter Maßnahmen. Deutlich zu kritisieren sind hingegen 
die Ultrakurzstreckenflüge einzelner Fußball-Mannschaften aus Paderborn 
und Hannover, die gegen einen Nachhaltigkeitsgedanken stehen sowie dem 
Klimaschutz zuwiderlaufen würden. 
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3.3 25. Sitzung am 04.11.2024 

Zunehmend häufigere Wetterereignisse als Klimawandel-Folgen beeinflussen nega-
tiv die Anzahl an Verspätungen im Flugverkehr. Schwerpunkt dieser Sitzung bildeten 
Impulsvorträge und anschließende Diskussionen mit Vertretern der Deutschen Flug-
sicherung (DFS) und der Lufthansa AG, die zeigten, wie darauf reagiert wird.  

Außerdem stellte die Fluglärmschutz-Initiative Jersbek Ideen zur Verbesserung der 
Verspätungssituation vor. Vorab wurden die hohen Verspätungszahlen sowie die Si-
tuation zum richterlichen Hinweisschreiben thematisiert.  

Überblick zu Verspätungen bis einschließlich Oktober 2024  

Frau Dr. Pieroh-Joußen berichtete, die Entwicklung der Verspätungszahlen in-
nerhalb des laufenden Jahres sei nicht erfreulich. Im ersten Quartal 2024 wur-
den 42 Verspätungen registriert, im zweiten Quartal 264 und im dritten Quartal 
515. Im Oktober kamen 93 weitere Verspätungen hinzu. Besonders auffällig 
war der Anstieg im Mai mit 92 Fällen, wobei die Werte im Sommerquartal so 
hoch waren wie nie zuvor. Die Situation werde als kritisch bewertet, insbeson-
dere im Hinblick auf den Schutz der Nachtruhe. 

Eurowings verzeichnete mit 447 Fällen die meisten Verspätungen (Stand: 
30.09.2024).  

Herr Scharnberg ergänzte, in Monaten mit besonders vielen nächtlichen Ver-
spätungen erreichten oder verließen rund 77.000 Passagiere (43 Prozent) den 
Flughafen zwischen 23:00 und 23:59 Uhr, wobei abgehende Flüge den kleine-
ren Anteil ausmachten. Nach Mitternacht flogen etwa 3.000 Personen. Zur 
Vermeidung weiterer Verspätungen wurden für rund 98.000 Passagiere die 
Flüge gestrichen. Die Gründe für die Verspätungen waren vielfältig. Sicher-
heitskontrollen seien nicht mehr im Fokus; die Wartezeiten bis 20 Minuten ha-
ben sich im Vergleich zu 2023 um 30 Prozent verbessert.  

Eurocontrol-Daten zeigten für Juni bis August 2024 im Vergleich zu 2019 zwar 
2,6 Prozent weniger Flugbewegungen, jedoch deutlich mehr Verspätungen – 
insbesondere wetterbedingt, mit einem Anstieg um 41 Prozent gegenüber 
2023. Die Pünktlichkeit bei Landungen lag rund 8 Prozent unter dem Wert von 
2019. 

Herr Niebergall erklärte, dass die Zahlen von Eurocontrol ganz Europa betref-
fen, die Verteilung innerhalb Europas aber sehr unterschiedlich sei.  
In Deutschland sei man noch weit weg von 100 Prozent der Gesamtflugbewe-
gungen im Vergleich zu 2019.   
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Aktueller Stand zum Umgang mit dem gerichtlichen Hinweis-Schreiben  

Frau Dr. Pieroh-Joußen berichtete, nach rechtlicher Abstimmung innerhalb der 
BUKEA habe man das richterliche Hinweis-Schreiben verteilt und die Gebüh-
renerhebung eingestellt. Bei Widersprüchen der Airlines wurden bereits rund 
280.000 Euro zurückgezahlt; insgesamt hatte man in der Vergangenheit über 
eine Million Euro eingenommen. Die Prüfung der Verspätungsgründe laufe 
weiter, jedoch ohne Gebührenerhebung, da keine belastbare Rechtsgrundlage 
vorliege.  

Alle Verspätungen im Jahr 2023 seien bislang als unvermeidbar eingestuft 
worden. Bei festgestellten vermeidbaren Gründen würden weiterhin Ord-
nungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Auslegung des unbestimmten 
Rechtsbegriffs der „Unvermeidbarkeit“ sei zentral und derzeit Gegenstand von 
Gesprächen zwischen BWI und BUKEA mit den jeweiligen Behördenleitungen. 

Frau Dr. Reuter verwies auf die Entgeltordnung des Flughafens, die unabhän-
gig vom Verschulden greife und bei verspäteter Ankunft eines Flugzeugs An-
wendung finde. Im Gegensatz dazu müssten Ordnungswidrigkeiten gegen 
eine konkrete Person – etwa den Piloten oder die Pilotin – gerichtet sein, was 
als problematisch gilt, da diese im Rahmen eines festen Systems mit begrenz-
tem Handlungsspielraum agieren. Eine frühere Initiative zur gesetzlichen Klä-
rung wurde vom Bundestag nicht weiterverfolgt. 

Herr Scharnberg erläuterte, zwischen 23 und 24 Uhr gestaffelte Nachtzu-
schläge werden in 15-Minuten-Intervallen erhoben. Für Flugzeuge wie den Air-
bus A320 liegen die Gebühren zwischen 1.800 und 2.600 Euro, für größere 
Maschinen wie die Boeing 777 bei etwa 12.000 bis 13.000 Euro. Eine neue 
Entgeltregelung mit höheren Stundentarifen sei in Planung. Die Staffelung be-
rücksichtige die Größe der Flugzeuge.  

Herr Lorenzen äußerte aus parlamentarischer Sicht, die Entgeltregelung sei 
zu überdenken. Er bedauere, dass der richterliche Hinweis keine neue Ausle-
gung gebracht habe, erkenne jedoch an, dass nun eine rechtliche Grundlage 
vorliege, mit der gearbeitet werden könne.  

Frau Dr. Reuter bestätigte, dass die Anpassung der Entgeltordnung beantragt 
sei und derzeit geprüft werde. Nach § 19b LuftVG antizipiere der Flughafen 
bestimmte Kosten, deren genaue Aufschlüsselung komplex sei. Bei der Fest-
legung von Zuschlägen müsse ein Ausgleich innerhalb des festen Entgeltbud-
gets erfolgen. Die Einnahmen müssen entsprechend strukturiert werden, so-
dass eine Refinanzierung der antizipierten Kosten erfolge. 

Herr Dr. Schwartz wies auf einen Widerspruch hin: Einerseits galten 99 Pro-
zent der Einzelfälle als unvermeidbar, andererseits wurden bei einzelnen Flug-
verbindungen bis zu 48 Prozent der erheblichen Verspätungen gemäß 25-Pro-
zent-Regelung nicht mehr als unvermeidbar eingestuft. Er sehe darin einen 
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Hinweis auf ein systematisches Problem, wenn nahezu jeder zweite Flug hier-
von betroffen sei. 

Frau Dr. Pieroh-Joußen stimmte der Einschätzung zu, dass bei über 25 Pro-
zent Verspätungen einzelner Flugstrecken Hinweise auf Planungsfehler vorlie-
gen könnten. Ordnungswidrigkeitenverfahren seien jedoch nur bei klar ver-
meidbaren Einzelfällen möglich. Eine pauschale Sanktionierung einzelner 
Flugverbindungen mit hoher Verspätungsquote wäre rechtlich fraglich und 
liege nicht im Zuständigkeitsbereich der Fluglärmschutz-Beauftragten. 

 

Vorschlag der FLS Jersbek zur Verbesserung der Verspätungssituation 

Herr Jahn, FLS Jersbek, stellte Vorschläge der Initiative vor, mit denen eine 
Verbesserung der Verspätungssituation zu erreichen sei. Der Vorschlag “Teil-
entgelt” sah vor, im dreißig Minutentakt aufsteigende Entgelte zu erheben. 
Wenn etwas aus dem angesammelten “Teilentgelt-Topf" übrigbleibe, könne 
dies dem Anwohner- und Umweltschutz zugutekommen.  

Beim „Bonusprogramm“ für die Airlines solle der Bonus einen Anreiz darstel-
len, als Belohnung für gute Organisation und Pünktlichkeit. Die Verteilung der 
Gebühren müsse jeweils die unterschiedlichen Anteile der Airlines am Flugbe-
trieb berücksichtigen. Airlines, die nicht einzahlen, könnten auch keine Gelder 
aus dem System erhalten. Keine Airline erhalte mehr als den Betrag, den sie 
selbst eingezahlt habe.  

In der folgenden Diskussion wurde als positiv bewertet, dass eine Initiative das 
Thema aktiv angegangen ist. Herr Dr. Schwartz ergänzte, er freue sich über 
jedes vorgestellte Modell, aber der Hebel sei entscheidend. Die Gebühr habe 
den Vorteil, dass sie als Bearbeitungsgebühr angelegt sei. Die bisherigen 
Punktepläne der Politik waren unzureichend, daher begrüße er eine weitere 
Anpassung der Entgelte. 

Herr Niemann, DFS, befürchtete, dass eine Airline versuchen könne, 549 Ver-
spätungen zusammen zu bekommen, um den „Topf“ möglichst hoch aufzufül-
len und dadurch möglichst viel zurückzubekommen. Der Anreiz für null Ver-
spätungen fehle dabei.  

Herr Gerullis entgegnete, die Wettbewerbsfähigkeit von Hamburg im Vergleich 
zu anderen Standorten sei zu berücksichtigen und das Ganze dürfe sich nicht 
zu einem bürokratischen Monster entwickeln. 

Herr Jahn verwies auf die Situation in Jersbek und erklärte, dass der Einsatz 
von Wirbelgeneratoren, die verhältnismäßig kostengünstig sind, erheblich zur 
Reduzierung des Lärms beigetragen habe. Auch die Art des Fliegens, ob be-
schleunigt oder abgebremst werde, spiele bei der Lärmentwicklung eine Rolle. 
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Herr Niebergall erklärte, die derzeitigen Landungen erfolgten zumeist in Rich-
tung Bahn 23. Bei Umsetzung des Vorschlages würden die Landungen jedoch 
in Richtung 33 verlagert, sodass die Anflüge direkt über Hamburg führen wür-
den. Dadurch würde das Problem lediglich verschoben. Die meisten Flug-
zeuge kommen am späten Abend aus dem Süden. Wenn diese Flüge um 
Hamburg herumgeleitet werden, wäre Hamburg entlastet, jedoch auf Kosten 
des Landkreises Stormarn. Bei einer verfügbaren Alternativroute sei es wahr-
scheinlich, dass die Pilotenanfrage zur direkten Route über Hamburg gestellt 
werde. Diese Flugroute direkt über Hamburg sei deutlich schneller, man könne 
damit gegebenenfalls eine Verspätung verhindern.  

Herr Niemann schlug vor, als Referenzzeit könne man das Erreichen des Nah-
bereichs nehmen und nicht das Aufsetzen auf der Landebahn. Dieses Vorge-
hen würde sich auf den Lärm landender Flugzeuge positiv auswirken.   

 

Zunehmend häufigere Wetterereignisse als Klimawandel-Folgen:  
Einblick in die Folgen und Anpassungen beim Flugverkehr durch Vertreter der 
DFS und der Lufthansa AG 

Herr Niemann, DFS (Deutsche Flugsicherung), berichtete zunächst über die 
Auswirkungen von Wetterphänomenen, insbesondere Gewittern, auf den Luft-
verkehr. Er stellt dar, welche Maßnahmen zur Reduzierung dieser Einflüsse 
möglich seien und welche bereits umgesetzt werden. 

Er veranschaulichte die Auswirkungen von Gewitter auf den Luftverkehr an-
hand von Übersichtskarten. Ein Gewitter im zentralen Bereich einer Route be-
deute, dass die ursprünglich geplante Strecke nicht genutzt werden könne. 
Stattdessen müssten Flugzeuge auf alternative Routen ausweichen, die durch 
andere Kontrollbereiche führen. Dies könne dort zu Kapazitätsengpässen und 
zusätzlichen Kreuzungspunkten führen, die aus Sicherheits- und Effizienz-
gründen eigentlich vermieden werden sollen. Insgesamt führe dies zu einer 
deutlich höheren Auslastung und einem erhöhten Bearbeitungsaufwand für die 
Flugverkehrskontrolle. 

Zur Bewältigung solcher Wetterereignisse reduziere die DFS vorsorglich die 
Anzahl der geplanten Flüge in den betroffenen Kontrollsektoren. Dadurch ent-
stehe Spielraum für kurzfristige Ausweichmanöver. Zu den Sofortmaßnahmen 
zählen Verkehrsfluss-Regelungen, insbesondere die Vergabe von Startzeit-
fenstern (Slots). Diese Maßnahmen erfordern eine Vorlaufzeit von etwa 30 bis 
60 Minuten. Bereits gestartete Flüge können nicht mehr angepasst werden 
und müssen individuell betreut werden. 

Herr Niemann stellte aktuelle Ansätze der DFS zur Optimierung des Luftver-
kehrs vor: obwohl die Verkehrszahlen das Niveau vor der Corona-Pandemie 
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noch nicht erreicht haben, sei es das Ziel, die System-Resilienz durch größere 
Puffer zu erhöhen. 

Ein zentraler Ansatz sei die Optimierung des Luftraums. Dabei werde geprüft, 
ob Hauptflugrouten zwingend entlang von Sektor-Grenzen verlaufen müssen. 
Eine Neuziehung solcher Grenzen sei jedoch komplex, da Fluglotsen ihre 
Sektoren sehr genau kennen müssen. Änderungen erfordern umfassende 
Schulungen, die derzeit durchgeführt und bis März 2025 abgeschlossen sein 
sollen. 

Parallel dazu wurden technische Verbesserungen umgesetzt, um Flugplanän-
derungen effizienter zu verarbeiten. Bisher erfolgte die Kommunikation bei 
kurzfristigen Kursänderungen – etwa bei Gewitterausweichmanövern – meist 
telefonisch. Künftig sollen solche Änderungen direkt am Bildschirm vorgenom-
men und automatisch an alle relevanten Kontrollstellen übermittelt werden. 
Dies erhöhe die Reaktionsgeschwindigkeit und reduziere potenzielle Konflikte 
im Luftraum. 

Ein weiterer Einflussfaktor auf die Nutzung des Luftraums sei dessen zeit-
weise Sperrung für militärische Übungen, insbesondere oberhalb von 10.000 
Fuß. Durch Gespräche mit der Luftwaffe konnte eine flexible Lösung etabliert 
werden: Statt pauschal ganze Übungsgebiete zu sperren, werden nur die tat-
sächlich benötigten Teilbereiche aktiviert.  

Herr Dewald, Leiter des Operation Control Center der Lufthansa AG am 
Standort Frankfurt, erklärte, das Operation Control Center koordiniere den 
weltweiten Flugverkehr der Lufthansa. Von insgesamt 510.000 Flügen im Jahr 
2023 landeten 1.237 Flüge aus verschiedenen Gründen nicht an ihrem ge-
planten Ziel.  

Die Hauptverantwortung des Operation Control Centers liegt in der strategi-
schen Planung der kommenden sieben Tage. Grundlage dafür ist ein umfas-
sendes Risiko-Assessment, das sowohl einzelne Flüge als auch das gesamte 
Flugnetz berücksichtigt. Dabei fließen aktuelle Wetterdaten sowie Informatio-
nen aus der vorhergehenden Planung ein. 

Nach dem sogenannten „Quality Gate“ erfolge eine Optimierung mit dem Ziel, 
durch gezielte Umbuchungen proaktiv auf potenzielle Störungen reagieren zu 
können.  

Das Thema Klimaveränderungen beschäftige das Team intensiv. Die Progno-
sen und Tools des Deutschen Wetterdienstes bilden die Grundlage der Pla-
nung, zeigen jedoch Schwächen bei der frühzeitigen Erkennung kritischer 
Wetterlagen. Da es bislang nur wenige präzise Prognosetools gebe, teste das 
Team derzeit einen neuen Anbieter, der mit eigenen Satelliten und KI-gestütz-
ten Analysen arbeite. Bereits bei morgendlichen Briefings lassen sich 
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potenzielle wetterbedingte Verspätungen identifizieren und gezielte Maßnah-
men ableiten. 

In Bezug auf die Vermeidung von nächtlichen Verspätungen erklärte Herr De-
wald, es werde erst gar nicht gestartet, wenn vor dem Start erkennbar sei, 
dass sie die 23:00 Uhr in Hamburg nicht einhalten können. Dem widersprach 
Herr Dr. Schwartz und verwies auf die vielen Eurowings-Landungen, die - ob-
wohl beim Start bereits klar sei, dass die 23 Uhr-Grenze nicht einzuhalten sei - 
trotzdem stattfinden würden.  

Auf die Frage von Herrn Kienscherf, wie die Anzahl der verfügbaren Flugge-
räte die Flexibilität und Kapazität des Systems beeinflusse, antwortete Herr 
Dewald, es seien ausreichend Flugzeuge verfügbar. Bei wetterbedingten Ein-
flüssen helfe die Verfügbarkeit kaum weiter. In solchen Fällen stehe die Stabi-
lität des Flugplans über der Pünktlichkeit. Um Folgeverspätungen zu vermei-
den, werde im Zweifel ein Flug gestrichen, da sich Verspätungen über meh-
rere Tage hinweg fortsetzen können. 

Auf die Frage von Frau Hartl-Sorkin, warum Flugzeuge bei schlechtem Wetter 
noch fliegen und dann mitunter beim Landen mehrfach durchstarten, erklärte 
Herr Dewald, es handele sich dabei um eine Sicherheitsmaßnahme. Da die 
Passagiere ihr Ziel – etwa Hamburg – erreichen wollen, werde ein zweiter 
Landeversuch unternommen, sofern es die Bedingungen grundsätzlich zulas-
sen. Sei auch dieser nicht erfolgreich, werde ein Ausweichflughafen angesteu-
ert. 

Herr Kienscherf regte an, den Deutschen Wetterdienst einzuladen, um eine Diskus-
sion über die Genauigkeit der Wettervorhersagen zu führen. Betrachte man die Vor-
hersagen im Vergleich zur Realität, stelle sich die Frage nach Optimierungspotenzial. 
Möglicherweise wäre eine höhere Investition erforderlich, um die Vorhersagen zu 
verbessern.  

Vorstellung des Jahresberichtes 2023 

Anschließend stellten Frau Grosser und Herr Dr. Schwartz den Jahresbericht 2023 
vor. Der Jahresbericht wurde einstimmig freigegeben, es gab keine Enthaltungen 
und keine Gegenstimmen. 
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4. Die Arbeit der Vorbereitungsgruppe  

Die Vorbereitungsgruppe hat im Jahr 2024 am 18.01, 15.02., 29.04., 30.05., 02.09. 
und 07.10. getagt. Die Sitzungen fanden online als Video-Konferenzen statt.  

Zu den regelmäßigen Aufgaben der Vorbereitungsgruppe gehörten weiterhin die Vor-
bereitung der Sitzungen, Klärung der Themen- und Rednerlisten, Abstimmung und 
Vorbereitung des Protokolls sowie Vorbereitung und redaktionelle Abstimmung des Jah-
resberichtes. Experten wie Vertreter der Deutschen Flugsicherung (DFS) und der Luft-
hansa wurden als Gast der „Allianz für den Fluglärmschutz“ einladen. 

Ebenfalls behandelt wurden grundsätzliche oder aktuelle Themen, die nicht immer 
oder nicht angemessen zeitnah in der Allianz besprochen werden konnten. Dazu 
zählten im Jahr 2024 folgende Themen:  

 Auf Vorschlag der Initiativen wurde der Einsatz einer sachverständigen Gut-
achterin zum Thema Nachtflugbeschränkung bzw. Vermeidbarkeit von Ver-
spätungen vom Flughafen Hamburg veranlasst. Die Vorstellung des Themas 
im Plenum wurde vorbereitet. 

 Nach Vorstellung des Gutachtens der Sachverständigen entstand durch das 
richterliche Hinweisschreiben eine veränderte Lage. Das weitere Vorgehen 
zum Umgang mit den Verspätungen wurde diskutiert und für die Themen der 
Allianz-Sitzungen abgestimmt. 

 Die Möglichkeit, „Fakten-Checks“ bei Diskussionen in der Allianz anzuwenden 
wurde vorgeschlagen und debattiert. Ziel ist es dabei, Behauptungen sachge-
recht begründen zu lassen. Dadurch sollen Debatten versachlicht und ggfs. 
abgekürzt werden. Dieser Vorschlag wurde auch im Plenum bereits diskutiert 
und angewendet.  

 Veränderungen bei den Mitgliedern der Allianz wurden begleitet:  
o Frau Seif, Bürgerschaftsabgeordnete der CDU Hamburg, ersetzte ab 

Oktober 2024 Herrn Dennis Thering.  
o Herr Kuhlmann folgte auf Frau Röder als kommissarischer Vorsitzender 

in der FLSK ab März 2024. 
o Frau Stoffel, Grüne Hamburg als Nachfolgerin von Frau Dr. Putz 

Aktivierung von Mitgliedern zur Teilnahme an der Allianz: einige Mitglieder der Allianz 
haben in den letzten Jahren nicht oder nur sehr selten teilgenommen.  
Dazu wurde entschieden, dass Frau Reddig Anfang 2025 diese Mitglieder anspricht, 
auch unter dem Aspekt, Erkenntnisse zu gewinnen, um die Mitwirkung in der Allianz 
auch für diese Personen attraktiver zu machen. 

In sachgerechten Diskussionen wurden unterschiedliche Positionen klar und offen 
vertreten. Auch bei kontroversen Themen ist es gelungen, die Plenumstreffen der Al-
lianz so vorzubereiten, dass relevante Inhalte zur aktuellen Lage vermittelt und eine 
Diskussion ermöglicht werden konnte.  
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5. Zusammenfassung und Ausblick auf die Arbeit 2025 

Die Allianz für den Fluglärmschutz hat ihre Arbeit auch im Jahr 2024 intensiv fortge-
setzt. Die Vielfalt der Mitglieder sowie die Formate „Plenum“ und „Vorbereitungs-
gruppe“ bieten weiterhin eine gute Basis für den Dialog. Durch den offenen Aus-
tausch von Fachwissen und den respektvollen Umgang mit unterschiedlichen sekt-
oralen Sichtweisen und persönlichen Meinungen wurde das gegenseitige Verständ-
nis gefördert. Die Mitglieder aus der Hamburgischen Bürgerschaft bringen sich wei-
terhin aktiv in die Arbeit der Allianz ein. Für das Jahr 2025 rechnet der Hamburger 
Flughafenbetreiber (FHG) aktuellen Prognosen zufolge mit einem gleichbleibenden 
Passagierniveau im Vergleich zu 2024 und damit verbunden auch der entsprechen-
den Anzahl an Flugbewegungen und demzufolge auch des Fluglärms. 

Die Reduzierung der nächtlichen Verspätungen bleibt auch für das Jahr 2025 eine 
zentrale Herausforderung. Das Kurz-Gutachten der Fachanwältin hat die bestehende 
Regelung zu Starts und Landungen nach 23:00 Uhr am Hamburg Airport dargestellt, 
den Begriff der Unvermeidbarkeit von nächtlichen Verspätungen analysiert und 
Handlungsoptionen zur Verbesserung bezüglich der Verspätungssituation aufge-
zeigt. Es stellte damit einen interessanten Debattenbeitrag dar, dessen rechtliche Ar-
gumente, Bewertungen und Schlussfolgerungen im Plenum jedoch nicht von allen 
Mitgliedern geteilt und kontrovers diskutiert wurden. Das richterliche Hinweisschrei-
ben von Februar 2024 zur Gebührenerhebung bei Flugverspätungen hat das bishe-
rige Vorgehen beeinflusst. Bislang konnten keine neuen Ansätze entwickelt werden, 
um nächtliche Verspätungen wirksam zu reduzieren.  

Wie es in den Grundsätzen vorgesehen ist, wird im Jahr 2025 wieder eine Evaluation 
der Grundsätze zur Zusammenarbeit der Allianz durchführt. Im Frühjahr 2025 finden 
die Bürgerschaftswahlen in Hamburg statt. Die erfolgreiche Zusammenarbeit in der 
Allianz soll aus Sicht aller Beteiligten fortgeführt werden. Im Gegensatz zur Fluglärm-
schutzkommission können hier die vom Betrieb des Hamburger Verkehrsflughafens 
betroffenen Bürgerinnen und Bürger – organisiert über einen Verband, Verein oder 
eine Initiative – direkt ihre Belange vortragen. 

Der erarbeitete Jahresbericht soll dem Umweltausschuss zur Beratung vorgelegt 
werden. Ziel ist es auch, den Bericht als Drucksache in der Parlamentsdatenbank 
verfügbar zu machen. Die innerhalb eines Jahres in den Plenumssitzungen vorge-
brachten Punkte werden regelmäßig darin zusammengefasst und gezielt veröffent-
licht. Dies schafft Transparenz und die Möglichkeit eines größeren Verständnisses 
der Sachverhalte sowie ein Anerkennen der besonderen Belastungen.  

Aus Sicht der Initiativen ist das Bestreben, eine kritische Auseinandersetzung mit 
dem scheinbaren Nutzen und den tatsächlichen Belastungen des Betriebes eines in-
nerstädtisch gelegenen Verkehrsflughafens – inmitten einer dichtbesiedelten Metro-
polregion, zwischen direkten und indirekten Belastungsverursachern und den Be-
troffenen zu führen, richtig und wichtig. Der Erfolg des Dialoges – der auf Augenhöhe 
zu führen ist – bemisst sich am Ende des Tages an der Entwicklung der 
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Belastungskennzahlen. Wie groß muss der Verlust an gesunden Lebensjahren aus-
fallen, damit Politik und Verwaltung wirksame Schutzmaßnahmen zur Belastungsre-
duzierung anordnen und umsetzen? 

Aus Sicht der Luftverkehrswirtschaft wurden in den vergangenen Jahren insbe-
sondere die nächtlichen Verspätungen und die damit verbundene Lärmbelastung in 
den Fokus des Diskurses gestellt. Zukünftig sollen Themen wie die Entwicklung der 
Lärmkonturen, die Entwicklung des gemessenen Lärms an Lärmmessstellen, die 
Wirkung von Lärmschutzprogrammen und die Veränderungen bei der Entwicklung 
der Flüge und des Flottenmixes deutlich stärker mit in die Betrachtung gezogen wer-
den. Die weiter zunehmenden Einflüsse der gesamteuropäischen Wetterlage, die ge-
opolitischen Entwicklungen auf den Luftverkehr – kurzum der Radius und Umfang 
der Einflüsse auf die Hamburger Verspätungslage – gehören ebenso im Austausch 
berücksichtigt. Hier braucht es eine stärkere Balance. Auch die Folgen der zuneh-
menden zivil-militärischen Zusammenarbeit in der Luftfahrt werden aus Sicht der 
Luftverkehrswirtschaft Zukunftsthema sein müssen. 
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6. Anhang        

 
 6.1. Kennzahlen für das Jahr 2024 – Allianz für den Fluglärmschutz am 
23.04.2025   
 

Starts und Landungen - nach Bahnrichtung  

  

Starts und Landungen – nach Uhrzeit 
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Landungen und Starts – 2019/2024  

  

Anzahl der Passagiere   
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Anreiseort der Passagiere    

   

Reisegrund der Passagiere   

   

Flüge zwischen 22 und 23 Uhr    
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Flüge zwischen 23 und 24 Uhr   
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Flüge zwischen 00 und 06 Uhr   

   

Flüge zwischen 06 und 07 Uhr   

   

Flüge zwischen 22 und 06 Uhr   
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 Flüge nach Monat und aufsummiert  

Uhrzeit  Jan  Feb  Mär  Apr  Mai  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dez  Summe  
22-06  223  266  343  610  726  770  859  829  797  746  397  393  6959  
22-23  303  257  329  572  632  628  648  676  626  653  355  355  6034  
23-00  19  9  14  38  92  134  199  147  169  93  40  33  987  
00-06  1  0  0  0  2  8  12  6  2  0  2  5  38  
06-07  249  306  346  444  583  575  608  656  558  608  380  326  5639  

  

Lärmkontur am Tag   
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Lärmkontur in der Nacht   
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Fluglärmkontur Dauerschallpegel 62 dB(A)   

   

Anzahl der Betroffenen nach Umgebungslärmrichtlinie LDEN ≥ 55 dB(A) und Lnight ≥ 
50 dB(A)nach Bezirken und im Umland    

   

 

 

 

Luftqualität    
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 Ergebnis FHG + Ergebnis pro Passagier  
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6.2 Verspätungen: Rückblick 2023; Frau Dr. Pieroh-Joußen 
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33 
 



34 
 



35 
 



36 
 



37 
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6.3 Rechtliche Stellungnahme; Frau Dr. Heß
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42 
 



43 
 



44 
 

 



45 
 



46 
 



47 
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6.4 Verspätungen einschließlich Mai 2024 und Umgang mit Verspätungen in der Pra-
xis; FHG
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52 
 



53 
 



54 
 



55 
 



56 
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6.4 Verspätungen: Aktuelle Situation und Vorschläge für eine angepasste Ver-
spätungsregel, Frau Dr. Pieroh-Joußen 



58 
 



59 
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6.6 Verspätungen bis einschließlich Mai 2024 und Gemeinsame Diskussion im 
Plenum zum Umgang mit Verspätungen in der Praxis; FHG 
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65 
 



66 
 



67 
 



68 
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6.5 Verspätungen bis einschließlich Oktober 2024; FHG 
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6.6 Verspätungen: Aktuelle Situation; Frau Dr. Pieroh-Joußen 
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75 
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6.7 Verspätungen-ein Lösungs-/Diskussionsvorschlag; Fluglärmschutz Jers-
bek 
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82 
 



83 
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85 
 

6.8 Umgang mit Witterungsereignissen; DFS 
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87 
 



88 
 



89 
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6.9 Einfluss von Klimaveränderungen auf die Flugroutenplanung /-führung; 
Lufthansa 
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94 
 



95 
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6.10 Kennzahlen (Stand 15.03.2022) 

  

  Kennzahl  Granulierung  Berichts-
turnus  
Allianz  

Zahl  
Verfüg-

bar  

Bemerkung  Einver-
nehmen  

Daten 
von wem  

1  Anzahl Starts und Lan-
dungen  

Mtl. / p.a. / nach Bahnrich-
tungen / stündlich WFP / 
SFP  

Jahres-
bericht  

Ja  Stündliche Werte müs-
sen bei FHG abgeklärt 
werden  

(Ja)  FHG  

2  Anzahl Passagiere  Mtl. / p.a.  Jahres-
bericht  

ja    Ja  FHG  

3  Herkunft der Passa-
giere  

Wohnort der Passagiere mit 
Schwerpunkt Outgoing 
Passagiere / Jahresmittel  

Jahres-
bericht  

ja  Abhängig von Durch-
führung Passagier-be-
fragung  

Bedingt  FHG  

4  Reisezweck (geschäft-
lich, Leisure, VFR, etc)  

Jahresmittelwert gem. Pas-
sagierbefragung  

Jahres-
bericht  

ja  Abhängig von Durch-
führung Passagier-be-
fragung  

Bedingt  FHG  

6  Nachtflüge zwischen 
22-6.00 Uhr  

Mtl. + aufsummiert  Jahres-
bericht  

Ja    Ja  FHG  

7  Flüge zwischen 22-
23.00 Uhr  

Mtl. aufsummiert  Jahres-
bericht  

Ja    Ja  FHG  

8  Flüge zwischen 23-
24.00 Uhr  
  

Mtl. aufsummiert  Jahres-
bericht  

Ja    Ja  FHG  

9  Flüge zwischen 24-
06.00 Uhr  
  

Mtl. aufsummiert  Jahres-
bericht  

Ja    Ja  FHG  

10  Flüge zwischen 6-7.00 
Uhr  
  

Mtl. aufsummiert  Jahres-
bericht  

Ja    Ja  FHG  

11  Fluglärmkontur 
62dB(A) Dauerschallpe-
gel  

jährlich  Jahres-
bericht  

Ja  Bislang schon Teil der 
Info in der FLSK  

Ja  FHG  

12  Anzahl der Betroffenen 
nach Umgebungslärm-
richtlinie LDEN ≥ 55 
dB(A) und Lnight ≥ 50 
dB(A)nach Bezirken 
und im Umland  
  
  

Differenziert in 5dB(A) 
Schritten  

Jahres-
bericht 
alle 5 
Jahre  

Ja  Die Auswertung nach 
Bezirken erfolgt im An-
schluss an die Kartie-
rung nach Umgebe-
bungslärmrichtlinie  

ja  BUKEA  

13  Luftqualität  CO, NO, NOշ, Ozon, PM 10, 
PM 2,5  

Jahres-
bericht  

  Daten FHG  ja  FHG  

14  Bruttoeinnahmen FHG    Jahres-
bericht  

Ja  Aber Kommentierungs-
bedürftig  

Ja  FHG  

15  Gewinn / Verlust pro 
Passagier FHG  

Erst Ende März/Anfang Ap-
ril, nach Veröffentlichung 
des Geschäftsberichts  

Jahres-
bericht  

Ja  Excl. Gesundheits-, 
Umwelt- und Klimakos-
ten, aber kommentie-
rungs-bedürftig  

ja  FHG  

16  Vermeidbare / Unver-
meidbare Verspätun-
gen 23-24.00 Uhr  

Nach Entscheidung der BU-
KEA  

Jahres-
bericht  

Ja  BUKEA macht hier Da-
tenschutzbedenken 
geltend  

offen  BUKEA  

17  Fluglärmkontur 62 
dB(A) Duchschnitt Ein-
zelflug / Pax  

jährlich  Jahres-
bericht  

Nein  m2 je Flug / je Pax  offen  FHG  

18  Flugbewegungen nach 
Lärmklassen  

jährlich  Jahres-
bericht  

Nein    offen  FHG  

19  Anteil der Flüge ent-
sprechend BBR 2.1  

Pro Flugplan  
und Jahr  

Jahres-
bericht  

Nein  Daten bislang von Initi-
ativen in anderer Auf-
bereitung  

offen  FHG  
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20  Anteil der Flüge ent-
sprechend BBR 2.2  

Pro Flugplan  
und Jahr  

Jahres-
bericht  

Nein  Daten bislang von Initi-
ativen in anderer Auf-
bereitung  

offen  FHG  

21  Anteil der Flüge ent-
sprechend BBR 2.3  

Pro Flugplan  
und Jahr  

Jahres-
bericht  

Nein  Daten bislang von Initi-
ativen in anderer Auf-
bereitung  

offen  FHG  

22  Anzahl der Landungen 
über RWY 23 zwischen 
22-07.00 Uhr  

Pro Flugplan  
und Jahr  

Jahres-
bericht  

Nein  Daten bislang von Initi-
ativen in anderer Auf-
bereitung  

offen  FHG  

23  Nachtflüge zwischen 
23-6.00 Uhr nach Airli-
nes  

Mtl. und Summe  Jahres-
bericht  

Ja  FHG möchte „keinen 
Pranger“, Datenschutz-
bedennken der BUKEA  

Nein  BUKEA  

24  Anzahl und Anteil von 
Flügen bis 500, bis 
1000, bis 1500 und 
über 1500  

p.a.  Jahres-
bericht  

Ja    Nein  FHG  

25  Durchschnittliche Ti-
cketpreise  

p.a.  Jahres-
bericht  

Nein  Daten werden so nicht 
von FHG erhoben  

nein    

26  Fluglärmbetroffene 
nach Stadteilen und 
Gemeinden von 40- 90 
dB(A)  

Jährlich und nach Bahnrich-
tungen  

Jahres-
bericht  

Nein  Auswertung nach WHO 
Standard < 55 db (A) 
strittig, Datenlieferung 
BUKEA  

(nein)    

27  Fluglärm nach abwei-
chenden / tatsächli-
chen Flugrouten, sowie 
an Abflugkorridore  

Jährlich und  
nach (Lärmklasse)  

Jahres-
bericht  

Nein  DFS (Tower HAM und 
Center BRE)  

nein    

28  Jährliche Lärmkosten  Von 40-90 dB (A) Jährlich 
gem. UBA  

Jahres-
bericht  

  Werte des UBA werden 
nicht geteilt, ansonsten 
s.o.  

Nein    

29  Klimalast des Hambur-
ger Flughafens  

CO2e t / p.a.  Jahres-
bericht  

  Aus Sicht der Initiativen 
nicht nur Flughafenbe-
trieb. Ggf. streichen 
mit blick auf Ziffer 25  

Nein    

30  Vergleich der Klimalast 
aller Sektoren  

CO2e t / p.a.  Jahres-
bericht  

  Daten des Statistikamt 
Nord. Dissens zu Da-
tengrundlage. Offen 
RFI (2,71)  

Nein    
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6.10.1 Jahresstatistik; FHG  
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 6.10.2 Kennzahlen für das Jahr 2024 – Allianz für den Fluglärmschutz am 
23.04.2025  

Starts und Landungen   

  

Anzahl der Passagiere  
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Anreiseort der Passagiere   

  

Reisegrund der Passagiere  
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Flüge zwischen 22 und 23 Uhr   

  

Flüge zwischen 23 und 24 Uhr  
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Flüge zwischen 00 und 06 Uhr  

  

Flüge zwischen 06 und 07 Uhr  
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Flüge zwischen 22 und 06 Uhr  

  

Lärmkontur am Tag  

  

  



114 
 

Lärmkontur in der Nacht  

   

Fluglärmkontur Dauerschallpegeel 62 dB(A)  
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Anzahl der Betroffenen nach Umgebungslärmrichtlinie LDEN ≥ 55 dB(A) und Lnight ≥ 
50 dB(A)nach Bezirken  

  

Luftqualität   
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Bruttoeinnahmen FHG  

  

  Gewinn / Verlust pro Passagier FHG  
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  6.11 Grundsätze der Zusammenarbeit 

 

Präambel 

 

Die Allianz für den Fluglärmschutz wurde auf Ersuchen der Hamburgischen Bürger-
schaft im Rahmen des 16-Punkte-Plans gegen den Fluglärm (Mitteilung des Senats 
vom 26.04.2016) eingerichtet. Alle Belange des Fluglärmschutzes und der Entwick-
lung des Flughafens sollen danach unter Federführung des Flughafens und unter 
Einbeziehung der regionalen Fluglärmschutzinitiativen auch in diesem Gremium be-
sprochen werden.  

 

Die Arbeit der Allianz für den Fluglärmschutz soll dazu beitragen, den Flugverkehr im 
Einklang mit den Interessen der Fluglärmbetroffenen und den Nutzern zu einem 
stadtverträglichen Flughafen auszugestalten und Fortschritte im Bereich des aktiven 
und passiven Lärmschutzes zu erzielen. Zugleich soll die Allianz eine Dialogplattform 
für eine konstruktive Verständigung zwischen den Fluglärmbetroffenen, den Nutzern 
und den Entscheidungsträgern darstellen und ein Forum für den Austausch zu Prob-
lemen und über Verbesserungsvorschläge bieten. 

 

Als weiteres Ziel der „Allianz für den Fluglärmschutz“ wird die Schaffung und Wah-
rung von Transparenz zu allen fluglärmrelevanten Themen beim Betrieb des Ham-
burger Flughafens formuliert. Die gemeinsamen Erkenntnisse dieses Dialogs und In-
formationen sind transparent zu machen und der Öffentlichkeit der Zugang dazu zu 
erleichtern. 

 

Die Allianz für den Fluglärmschutz hat ihre Arbeit nach ersten vorbereitenden Ge-
sprächen im Frühsommer 2015 im Mai 2016 aufgenommen. Für die Arbeitsweise der 
Allianz wurden im Mai 2016 „Grundsätze der Zusammenarbeit“ beschlossen, die im 
Februar 2018 um eine gemeinsame Zielformulierung ergänzt wurden. 

 

Im Koalitionsvertrag von SPD und Bündnis 90 / Die Grünen vom Juni 2020 wurde 
vereinbart, die erfolgreiche Allianz gegen den Fluglärm fortzuführen und weiterzuent-
wickeln. 
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Grundvoraussetzung für eine gedeihliche Zusammenarbeit in der „Allianz für den 
Fluglärmschutz" ist ein offener, ehrlicher und fairer Umgang aller Beteiligten mitei-
nander sowie die transparente Darlegung aller Fakten, die für die effiziente Arbeit der 
Allianz erforderlich sind. 

I. 

Zielsetzung der Allianz für den Fluglärmschutz* 

Die Allianz für den Fluglärmschutz ist ein Dialogforum, in dem sich Fluglärmbetroffene, 
Flughafen, Luftverkehrswirtschaft, Wirtschaft der Metropolregion, Politik und Verwaltung 
über die Möglichkeiten zur Verringerung der luftverkehrsbedingten Belastungen (insbe-
sondere des Fluglärms) durch den Betrieb am Hamburger Flughafen austauschen. 

Die Arbeit der Allianz soll dazu beitragen, dass ein offener, kritischer und respektvoller Di-
alog zwischen allen Beteiligten möglich wird und gegenseitiges Vertrauen wächst. 

Das Ziel der Allianz besteht darin, im Bewusstsein der unterschiedlichen Interessenlagen 
und Aufträge aller Beteiligten  

Transparenz und eine gemeinsame Informations- und Bewertungsgrundlage zur Entwick-
lung der Lärmbelastungen durch den Flughafen Hamburg herzustellen, 

Ursachen der Lärmbelastungen und Möglichkeiten zu ihrer Reduzierung zu prüfen 

Fragen des Klimaschutzes einschließlich der Luftschadstoffe zu behandeln zu prüfen und 
– wo immer möglich –  

gemeinsam getragene Vorschläge zu erarbeiten, wie entsprechende Belastungen durch 
den Flugverkehr verringert werden können. 
 

Themen, die dabei maßgeblich in Hamburg entschieden und beeinflusst werden kön-
nen, sollen vorrangig behandelt werden. 
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II. 

Zusammensetzung 

(1) 

 

Die „Allianz für den Fluglärmschutz“ soll aus Vertretern aller betroffenen Interessensgruppen 
bestehen. An jeder Sitzung der Allianz sollen teilnehmen: 

Der/die Fluglärmschutzbeauftragte 

Ein/e Vertreter/in der Landesluftfahrtbehörde 

Jeweils zwei Vertreter/innen der die Regierung tragenden Fraktionen der Hamburgischen 
Bürgerschaft 

Jeweils ein/e Vertreter/in der übrigen Fraktionen der Hamburgischen Bürgerschaft 

Drei Vertreter/innen der Flughafen Hamburg GmbH, davon mindestens ein/e Vertreter/in 
der Arbeitnehmer/innen 

Vertreter/innen der Fluglärmschutzinitiativen aus der Metropolregion Hamburg 

Vertreter/innen der von Fluglärm betroffenen Landkreise 

Ein/e Vertreter/in des Airline Operators Committee Hamburg (AOC) 

Der/die Vorsitzende der Fluglärmschutzkommission 

Ein/e Vertreter/in der Deutschen Flugsicherung GmbH (DFS) als Gast 

Ein/e Vertreter/in der Handelskammer 

Ein/e Vertreter/in des Unternehmensverbandes Nord 

 

(2) 

 

Die Anzahl der regelmäßigen Mitglieder soll je nach Erfordernis 35 betragen. Jeweils zu-
ständige Senatsvertreter können im Einzelfall dazu geladen werden. Die teilnehmenden 
Interessengruppen benennen dem Sekretariat ihre/n jeweilige/n Vertreter/in und eine/n 
Stellvertreter/in, der/die nur im Verhinderungsfall des/der Vertreters/in teilnimmt. 

 

III. 

Vorbereitungsgruppe 
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(1) 

 

Mitglieder der Vorbereitungsgruppe sind: 

 

Zwei Vertreter/innen der Fraktionen, die in der Hamburgischen Bürgerschaft die Regie-
rung stellen, und ein/e Vertreter/in den Fraktionen, die in der Hamburgischen Bürger-
schaft die Opposition stellen 

Vier Vertreter/innen der Fluglärmschutzinitiativen 

Zwei Vertreter/innen der Flughafen Hamburg GmbH 

Ein/e Vertreter/in der Landesluftfahrtbehörde 

 

(2) 

 

Die Vorbereitungsgruppe trifft sich je nach Erfordernis, mindestens jedoch einmal vor je-
der Sitzung der „Allianz für den Fluglärmschutz“. 

 

(3) 

 

Neben den regelmäßigen Aufgaben wie Vorbereitung der Sitzung, Klärung der Themen- 
und Rednerlisten, Abstimmung und Vorbereitung des Protokolls sowie Vorbereitung und 
redaktionelle Abstimmung des Jahresberichtes versteht sich die Vorbereitungsgruppe als 
ergänzendes Gesprächsformat für Themen, die aktueller oder grundsätzlicher Bedeutung 
waren und die aufgrund der zeitlichen und inhaltlichen Arbeitsweise der Allianz nicht im-
mer oder nicht angemessen zeitnah in der Allianz besprochen werden konnten. Die Vor-
bereitungsgruppe erstellt gemeinsam mit dem/der Moderator/in auf Grundlage der beim 
Sekretariat zu führenden Themenliste die Tagesordnung für die nächste Sitzung. Die Vor-
bereitungsgruppe kann Experten als Gast der „Allianz für den Fluglärmschutz“ einladen. 
Bei Bedarf und Klärung der Kostenfrage kann die Vorbereitungsgruppe über das Sekreta-
riat die Beauftragung von Fachstudien veranlassen und Facharbeitsgruppen zu einzelnen 
Themen einberufen. Sie schlägt dem Plenum den nachfolgenden Sitzungstermin vor. 
 
(4) 

 



121 
 

Von den Sitzungen der Vorbereitungsgruppe wird durch die Moderation ein Ergebnispro-
tokoll erstellt. 

 

IV. 

Sekretariat 

(1) 

 

Die Organisation und das Sekretariat der „Allianz für den Fluglärmschutz“ obliegen der 
Flughafen Hamburg GmbH in Abstimmung mit der Vorbereitungsgruppe und dem/der ex-
ternen Moderator/in. 

 

(2) 

 

Aufgabe des Sekretariats ist es, zu den Sitzungen der „Allianz für den Fluglärmschutz“ 
fristgerecht einzuladen und im Vorfeld der Sitzung (mindestens drei Wochen vorher) die 
Tagesordnung zu versenden. Ergänzende Sitzungsunterlagen sollen mindestens zwei 
Wochen vor der Sitzung bei den Teilnehmern der „Allianz für den Fluglärmschutz“ eintref-
fen. Das Sekretariat verschickt spätestens fünf Wochen nach der Sitzung den Entwurf 
des Sitzungsprotokolls an die Mitglieder der Allianz. 

 

(3) 

 

Das Sekretariat nimmt Vorschläge für die Tagesordnung der „Allianz für den Fluglärm-
schutz“ entgegen und führt eine entsprechende Vorschlagsliste. 
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V. 

Moderation 

 

(1) 

 

Die Sitzungen der „Allianz für den Fluglärmschutz“ werden durch eine/n neutrale/n Mode-
rator/in geleitet. Zudem soll er/sie die Vorbereitungsgruppe im Vorfeld der Sitzung bera-
ten. 

 

(2) 

 

Der/die externe/n Moderator/in wird durch das Plenum auf Vorschlag der Vorbereitungs-
gruppe bestimmt. 

 

 

VI. 

Sitzungen 

(1) 

 

Die Sitzungen finden dreimal jährlich statt. Sie sollen eine Sitzungsdauer von drei Stun-
den nicht überschreiten und beginnen in der Regel um 18:00 Uhr bei der Flughafen Ham-
burg GmbH oder an einem zentral gelegenen Ort mit guter Anbindung. Die Leitung der 
Sitzung obliegt einem/r neutrale/n Moderator/in. 

 

(2) 

 

Der/die Moderator/in erläutert den jeweiligen Tagesordnungspunkt kurz und erteilt den 
Teilnehmern in ausgewogenen Anteilen das Wort. Die Redezeiten einzelner Teilnehmer 
werden durch den/die Moderator/in angemessen begrenzt, um möglichst vielen Teilneh-
mern Raum für ihre Beiträge zu bieten. 
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(3) 

 

Das Sekretariat führt ein Verlaufsprotokoll über die Sitzungen. Abweichende Meinungen 
können schriftlich durch persönliche Erklärungen ergänzend zu Protokoll gegeben wer-
den. Die Annahme des Protokolls erfolgt durch das Plenum.  

 

(4) 

 

Etwaige Entscheidungen (z.B. Termine, Gäste) obliegen dem Plenum. Die „Allianz für den 
Fluglärmschutz“ kann einvernehmlich Empfehlungen gegenüber Dritten (z.B. FLSK) aus-
sprechen. Die Zuständigkeiten des Senats, der Bürgerschaft und der Fluglärmschutzkom-
mission bleiben unberührt. 

 
 

VII. 

Jahresbericht 

 

 

Die Allianz stellt außerhalb der Mitgliedsorganisationen die notwendige Transparenz für 
die breite Öffentlichkeit durch einen Jahresbericht her. Der Jahresbericht wird durch die 
Vorbereitungsgruppe erarbeitet und im Plenum beraten. Er soll regelmäßig den gesetzlich 
vorgesehenen jährlichen Berichten der Fluglärmschutzbeauftragten beigefügt werden und 
somit den Gremien und in der Parlamentsdatenbank vorliegen. 

 

VIII. 

Öffentlichkeitsarbeit 

 

Die Gremien der Allianz tagen nicht öffentlich. Die genehmigten Protokolle der Ple-
numssitzungen können intern auch innerhalb der Mitgliedsorganisation bekannt gemacht 
werden. Die Grundsätze der Zusammenarbeit, die Sitzungstermine und auch die geneh-
migten Jahresberichte können in den Originalversionen öffentlich verwendet werden. 
 
Über weitergehende Öffentlichkeitsarbeit kann die Allianz im Einvernehmen entscheiden. 
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IX. 

Evaluation 

 

Die obigen „Grundsätze der Zusammenarbeit“ werden zu gegebener Zeit - spätestens je-
doch nach 24 Monaten - durch das Plenum evaluiert und den ggf. geänderten Bedürfnis-
sen im Einvernehmen angepasst. 
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6.12 Mitglieder der Allianz für den Fluglärmschutz  

 
Ordentliche Mitglieder: 

Bente Baumgart (AOC Hamburg) 

Hans-Werner Harmuth, Kreispräsident, Kreis Stormarn 

Martin Hellwig, Gemeinschaftsbetriebsratsvorsitzender, FHG 

Kai Gerullis, Handelskammer Hamburg  

 03/2024 vertreten durch Jakob Wittern 
 06/2024 vertreten durch Jakob Wittern 

Markus Jahn, Arbeitsgruppe Fluglärmschutz Jersbek 

 03/2024 vertreten durch Cornelia Teegen 

Stephan Jersch, Sprecher, DIE LINKE-Fraktion 

Dirk Kienscherf, Vorsitzender, SPD- Bürgerschaftsfraktion  

Rainer Köncke, Vorsitzender FSH e.V. 

Gebhard Kraft, Vorsitzender, Notgemeinschaft der Flughafen-Anlieger 

 11/2024 vertreten durch Margarete Hartl-Sorkin 

Dietmar Kuhlmann, Vorsitzender FLSK (kommissarisch) 

 Ab 03/2024  

Dominik Lorenzen, Fraktionsvorsitzender, B90/Grüne-Fraktion  

Hansjörg Luettke, UV Nord-Vereinigung der Unternehmensverbände  
in HH und Schleswig-Holstein e.V. 

Alexander Mohrenberg, Sprecher der SPD-Fraktion für  
Klima, Umwelt und Energie  

Susanne Mollner, Fluglärm Elmenhorst 

 Bis 11/2024  

Martin Mosel, Vorsitzender, BIG Fluglärm Hamburg  

Dr. Gudrun Pieroh-Joußen, Fluglärmschutzbeauftragte, BUKEA 

Reimer Rathje, Vorsitzender, WiN - Wir in Norderstedt 
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Dr. Judith Reuter, Abteilungsleitung Luftverkehr,  
Behörde für Wirtschaft und Innovation  

Johannes Scharnberg, Prokurist, FHG 

Uwe Schröder, Fluglärm Niendorf  

Charlotte Stoffel, Grüne Hamburg  

 Ab 03/2024  

Alexandra Stöpfer, Vorsitzende, AOC HAM  

Dr. René Schwartz, Sprecher, BAW Stormarn 

 03/2024 vertreten durch Andrea Fuchs 

Dennis Thering, Vorsitzender, CDU-Fraktion 

 Ab 11/2024 Silke Seif, CDU-Fraktion 

Klaus Wicher, Stellv. Vorsitzender, Luruper Initiative gegen Lärm 

Jan-Christian Wiese, Fachdienstleiter, Kreis Pinneberg 

Fachbereichsleiter, Kreis Segeberg N.N 

Ulrike Zeising, 1. Vorsitzende, AK Klima und Luftverkehr  

 
Gaststatus 

Julia Grosser, Referentin politische Kommunikation (FHG) 

Hans Niebergall, Leiter, DFS  

Anika Kozakow, relations GmbH 

Ines Weis, relations GmbH 

Sachverständigen-Vortrag: Frau Dr. Franziska Heß, Baumann Rechtsanwälte 

Herr Abdullah Sert, Director Regional Affairs Director Regional Affairs, Lufthansa  

Valentin Reinhardt, Pilot (First Officer) 

John Doose Praktikant, relations GmbH 

Dirk Dewald, Lufthansa AG 

Gerrit Niemann, DFS 

  



127 
 

 

Moderation 

Cornelia Reddig, CR Management-Beratung & -Coaching 

 

Mitgliederliste Vorbereitungsgruppe: 

Stephan Jersch, Die Linke 

Dirk Kienscherf, SPD 

Gebhard Kraft, AGL 

Dominik Lorenzen, Grüne Hamburg 

Alexander Mohrenberg, SPD 

Martin Mosel, IK  

Dr. Judith Reuter, BWI  

 Vertretung: Dennis Lührs 

Johannes Scharnberg, FHG  

Uwe Schröder, IK  

Dr. René Schwartz, AGL  

Charlotte Stoffel, Grüne Hamburg 

 

Gaststatus:  

Johannes Scharr, Grüne Hamburg 

Gudrun Pieroh-Joußen, BUKEA  

 

Moderation 

Cornelia Reddig, CR Management-Beratung & -Coaching 

 

 

 


